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gefunden35. In einem am 29. April 1189 ausgestellten Mandat erteilte er den 
Bischöfen von Merseburg und Eichstätt sowie einer Reihe von Prälaten in 
Süddeutschland den Auftrag, Nachforschungen über Leben und Wunderta­
ten Bischof Ottos anzustellen und ihn, wenn sie nichts Entgegenstehendes 
fänden, kraft apostolischer Autorität heiligzusprechen36. Es handelte sich 
damals, formal gesehen, um eine Kanonisationsdelegation, wie sie im 
12. Jahrhundert relativ häufig anzutreffen ist37. Papst Alexander III. hatte 
im Jahre 1163 die Heiligsprechung Erzbischof Anselms von Canterbury, 
sein Konkurrent Paschalis III. 1165 die Karls des Großen an den jeweils zu­
ständigen Erzbischof delegiert38; Clemens III. hat sogar insgesamt dreimal 
das Institut der „canonizatio in forma commissoria“ angewendet39. Im Fal­
le Ottos von Bamberg haben die päpstlichen Mandatare am 10. August 
1189, gestützt auf die ihnen erteilte Vollmacht, auf einem Hoftag zu Würz­
burg in Gegenwart König Heinrichs VI. die Heiligsprechung vollzogen40. 
Wenige Wochen später, am 30. September, fand in der Grabeskirche des 
neuen Heiligen im Benediktinerkloster Micheisberg ob Bamberg die feier­
liche Erhebung seiner Gebeine statt41.
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Uber das Kanonisationsverfahren, den Heiligsprechungs- und Transla­
tionsakt sowie die Wunder Ottos von Bamberg informiert ein im 
Winter-Frühjahr 1190/91 verfaßter Bericht, der unter dem Titel „Miracu- 
la et Elevatio sancti Ottonis auctore incerto“ bekannt ist42. Seine Überliefe­


